
                 Justizvollzugsanstalt Billwerder
   

Informationen für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte für 
Mandantenbesuche in der JVA Billwerder: 

Für Mandantengespräche stehen Ihnen die Sprechräume grundsätzlich wochentags in den 
Zeiten 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr (letzte Einlasszeit 16:00 Uhr) zur Verfügung. Um möglichst 
vielen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten Sprechtermine einzuräumen, können pro Tag 
nur Termine von maximal zweistündiger Dauer reserviert werden. Sollten Sie zu einem 
vereinbarten Termin verhindert sein oder sich verspäten, möchten wir Sie darum bitten, uns 
zu unterrichten. Sofern wir bis 30 Minuten nach Beginn des Termins keine Mitteilung von 
Ihnen erhalten haben, gehen wir davon aus, dass Sie an dem Termin kein Interesse mehr 
haben und behalten uns vor, den Sprechraum an andere Besucherinnen und Besucher zu 
vergeben. Eine Verlängerung Ihres Termins im Falle einer Verspätung kann leider nicht 
garantiert werden. 

Die Sprechräume können wochentags von 09:00 Uhr-15:00 Uhr unter folgenden 
Kontaktmöglichkeiten gebucht werden:  

Postanschrift: 
JVA Billwerder, Dweerlandweg 100, 22113 Hamburg  
Sprechposten: 040-428878-345 oder nutzen Sie das Funktionspostfach 
jvabwsprechposten@justiz.hamburg.de  

Nach Überprüfung Ihrer Legitimation an der Pforte der Anstalt erhalten Sie einen 
Besucher/innenausweis, den Sie bitte sichtbar tragen. Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten von Strafgefangenen ist das Mitführen von Laptops/Notebooks zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der JVA Billwerder gestattet.  

Bitte beachten: Sie benötigen einen gültigen Rechtsanwaltsausweis.  

Folgende Gegenstände dürfen nicht in die Anstalt eingebracht werden: Alkohol, Bargeld, 
Brieftaschen, Geldbörsen, Glasflaschen, Kameras, Mobilfunktelefone, Schlüssel, Tabakwaren, 
Tabletten und Betäubungsmittel, Waffen, waffenähnliche Gegenstände u.ä. Nicht 
zugelassene Gegenstände können Sie in einem Schließfach an der Pforte einschließen. Die 
von Ihnen mitgeführten Gegenstände und Unterlagen können mittels eines Röntgengerätes 
durchleuchtet und von den zuständigen Bediensteten durchgesehen werden, ohne dass 
insbesondere von Schriftstücken inhaltlich Kenntnis genommen wird. Zudem können Sie 
mittels eines Metalldurchsuchungsrahmens überprüft werden. Weitere Fragen beantworten 
wir Ihnen gerne unter der angegebenen Rufnummer.  

 

Die Anstaltsleitung 
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